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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das Netcall – System gelten verbindlich für den Nutzer einer Netcall Dienstleistung als auch für den autorisierten Reseller. Sie sind wesentlicher Bestandteil aller in diesem Zusammenhang geschlossenen Verträge über Produkte und Dienstleistungen der 3S GmbH & Co. KG, nachfolgend 3S genannt. Soweit Reseller abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen besitzen, werden diese nicht Vertragsbestandteil. Nebenabreden sowie Ergänzungen zu diesen AGB sind nur verbindlich, wenn diese schriftlich von der 3S bestätigt wurden.

2. Vertragsabschluss

Alle Angebote über Produkte und Dienstleistungen der 3S, insbesondere Präsentationen auf den von der 3S betriebenen Webseiten, sind freibleibend und stellen eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes im Rechtssinne dar. Die Bestellung der Netcall Dienstleistungen erfolgt durch Übermittlung des vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Nutzungsvertrages nebst aller für das Zustandekommen des Vertrages relevanten Unterlagen an die 3S. Der Vertrag als auch die Vertragsgegenstände und Unterlagen sind im Original erforderlich. Sämtliche Verträge über Produkte und Dienstleistungen kommen erst mit dem Zeitpunkt zustande, zu dem der Kunde von der 3S eine entsprechende Auftragsbestätigung erhält, aus welchem sich die Annahme des Vertragsschlusses ergibt. Dies kann per e-Mail, Telefax oder auf postalischem Weg erfolgen. In jedem Falle ist hier die schriftliche Form bindend. Bei Bestellungen größerer als handelsüblicher Mengen bedarf es der Order per Telefax und der schriftlichen oder aber per Telefax erfolgenden Bestätigung seitens der 3S,  die als Vertreter in diesem Falle handelt. Im Falle des Antrages auf Resellertätigkeit sind hier die gesonderten Vertragsbestandteile des Netcall – Systems für Reseller zu beachten.

3. Bereitstellung

Die 3S stellt die Netcall -Dienstleistung in verschiedenen Paketen laut Nutzungsvertrag zur Verfügung. Die Netcall-Button werden dem Benutzer zur Einbindung in seiner Webseite mit einer Ziel-Telefonnummer seiner Wahl aus dem deutschen Festnetz- / Mobilfunkbereich zur Verfügung gestellt. Die Anzahl der Netcall-Button ist von den gekauften Paketgrößen abhängig. Die Einrichtung und Aktivierung erfolgt nach Zahlungseingang auf das Geschäftskonto der 3S. Bei Ermächtigung zum widerruflichen Lastschriftverfahren erfolgt die Einrichtung sofort. Der Benutzer erhält nach abgeschlossener Einrichtung und Aktivierung des Netcall-Button eine Bestätigung mit den entsprechenden technischen Daten zur Einbindung in seine Internetseiten. Zu Paketen, die ein Admin-Tool beinhalten, erhält der User zusätzlich seine Zugangsdaten für das Login. Dies geschieht im Regelfall per e-Mail. Die Bereitstellung der Netcall – Dienstleistung und seiner Komponenten kann bei Hinweis auf eine nicht ordnungsgemäße Nutzung durch den Benutzer sofort eingestellt werden. Hier gelten im besonderen die Verstöße gegen öffentliches Recht und der guten Sitten. Jeglicher Haftungsausschluss gegenüber Dritten ist hiermit definiert. Bei Verstoß, werden die Netcall-Button deaktiviert. Bei Deaktivierung entsteht keinerlei Rückvergütungspflicht der Beträge und Gebühren seitens der 3S.

4. Zahlung

Die Freischaltungs- und ggfs. Einrichtungsgebühren werden mit Vertragsschluss ( Übersendung der Annahme ) vor Einrichtung und Aktivierung fällig. Die monatlichen Verbindungsgebühren werden monatlich am Ende des Monats per Einzugslastschriftverfahren eingezogen. Die Rechnungsstellung erfolgt grundsätzlich per Email. Einer besonderen Rechnungsstellung durch die 3S bedarf es nicht. Der Kaufpreis setzt sich aus den angegebenen Paket- und Einheiterpreisen gemäß aktuellem Netcall Nutzungsvertrag zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zusammen. Basis des Kaufpreises ist die jeweils gültige Tarifübersicht. Bei Zahlungsverzug behält sich die 3S  vor, Verzugszinsen in Höhe von 3 % über dem jeweiligen Basiszins der Europäischen Zentralbank geltend zu machen. Kann 3S einen höheren Verzugsschaden nachweisen, so ist sie berechtigt, diesen in Rechnung zu stellen. Die Zahlungsart des Kaufpreises steht dem Nutzer unter Beachtung der angebotenen Möglichkeiten zur freien Wahl. Bei registrierten Kunden kann die Rechnungsstellung monatlich vereinbart und ein Einzugslastschriftverfahren (ELV) beantragt werden. Das ELV sollte auch schon bei der Ersteinrichtung erfolgen. Hier erfolgt die Aktivierung sofort nach Erhalt der Akzeptes. Die 3S behält sich eine mögliche Prüfung der Adressdaten sowie der Bonität des Kunden nach dessen Zustimmung vor. Diese Prüfung darf und wird nur bei berechtigtem Interesse durchgeführt. Sollte der Kunde einer Prüfung nicht zustimmen, so behält sich der Anbieter vor, die Lieferung der Leistungen auf Vorkasse unter Zusendung einer Kopie des gültigen Personalausweises zu beschränken. Nach Ersteinrichtung und Registrierung hat der Kunde die Möglichkeit, die Zahlung aller erbrachten Dienstleistungen und Einheiten per monatlicher ELV zu tätigen. Somit erreicht er eine zeitlich unbegrenzte Nutzung des Netcalls und ein unbegrenztes Einheiten. 

5. Haftung/Gewährleistung

3S gewährt im Rahmen der zurzeit möglichen Technik eine Netzverfügbarkeit von 92,5% im Monatsdurchschnitt. Eine 100% Leistungsgarantie kann nicht übernommen werden, da mögliche Schwachstellen des Internets beim Transport von Daten nicht im Einflussbereich der 3S liegen und auf das Angebot anderer Telekommunikationsdienstler zurückgegriffen werden muss. Bei höherer Gewalt kann keine Gewährleistung übernommen werden. 3S haftet grundsätzlich nicht für Leistungen, die 3S selbst bei anderen Telekommunikationsanbietern einkauft, dies bezieht sich insbesondere auf entsprechende Leitungskapazitäten und deren Verfügbarkeiten. Eine Haftung für Ausfälle während der Überschreitung übernimmt die 3S nicht. Soweit es sich nicht um Verstöße wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalspflichten) handelt, haftet 3S nur für Schäden, die nachweislich auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung im Rahmen des Vertrages beruhen und die noch als typische Schäden im Rahmen des Vorhersehbaren liegen. Liegt ein von der 3S  zu vertretender Mangel der Dienstleistung vor, besteht das Recht auf Ersatzlieferung. Schlägt die Ersatzlieferung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, die Wandlung (Rückgängigmachung des Vertrages) oder eine Minderung (entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises) zu 
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verlangen. Fehlt den Dienstleistungen eine zugesicherte Eigenschaft, haftet die 3S nach den gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung. Dies gilt ebenso bei Schadensersatzansprüchen, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Die Haftung aus Schäden, die nicht in der Verursachung der 3S liegen, werden ausgeschlossen. Die 3S haftet darüber hinaus nach den gesetzlichen Bestimmungen nur, wenn sie schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt. In diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Im übrigen ist die Schadensersatzhaftung ausgeschlossen. Insbesondere wird keine Haftung für Schäden übernommen, die nicht am Liefergegenstand entstanden sind. Die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist, gerechnet ab Gefahrübergang.

6. Datenschutz

Dem Kunden ist bekannt und er willigt darin ein, dass seine für die Auftrags- und Bestellabwicklung persönlichen Daten auf Datenträger unter Beachtung des Kundendatenschutz- und Teledienstdatenschutzgesetzes bei der 3S gespeichert werden. Diese Daten werden vertraulich behandelt. Der Kunde stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten ausdrücklich zu. Dem Kunden steht das Recht zu, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 3S verpflichtet sich für diesen Fall zur sofortigen Löschung der personenbezogenen Daten, es sei denn, ein Bestellvorgang ist noch nicht vollständig abgewickelt. Der Käufer wird im Kaufvorgang auf eine mögliche Prüfung seiner Angaben hingewiesen. Eine mögliche Prüfung seiner Adressdaten sowie seiner möglichen Bonität wird nach Zustimmung des Käufers nur bei berechtigtem Interesse durchgeführt. 

7. Gerichtsstand, Sonstiges

Gerichtsstand für alle Störungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen Anbieter und Kunden ist für Vollkaufleute und Personen, die im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand haben, Köln. Für die Geschäftsbeziehungen gilt ausschließlich deutsches Recht mit Ausnahme des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf. Im Falle der Unwirksamkeit sollen die gesetzlichen Regelungen gelten.

8. Salvatorische Klausel
Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die vorliegende Schriftformklausel. Sollten Teile dieser AGB unwirksam sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestandteile nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen wird eine Bestimmung treten, die dem erkennbaren Willen der Vertragsparteien am nächsten kommen und von diesen vereinbart worden wäre, wenn den Parteien die Unwirksamkeit der Bestimmungen bei Vertragsschluss bekannt gewesen wäre.

Stand 19. April 2002, 3S GmbH & Co. KG
3S GmbH & Co. KG

Limburger Str. 15-17
50672 Köln
HRA Köln 16164
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